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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Zustimmung zur Schließung einer 
Gemeinschaftsvereinbarung mit der Stadt Coswig (Anhalt) und den Gemeinden 
Buko, Bräsen, Cobbelsdorf, Düben, Griebo, Hundeluft, Jeber-Bergfrieden, Klieken, 
Köselitz, Möllensdorf, Ragösen, Senst, Serno, Stackelitz, Thießen und Wörpen. 
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Beschlussbegründung: 
 
Mit der zweiten Verordnung über die Zuordnung von Gemeinden zu 
Verwaltungsgemeinschaften vom 08.09.2004 werden zum 01.01.2005 die 
Gemeinden Bräsen, Hundeluft, Jeber-Bergfrieden, Ragösen, Serno, Stackelitz und 
Thießen der Verwaltungsgemeinschaft Coswig (Anhalt) zugeordnet.  
Gemäß § 76 a Abs. 2 GO LSA sind die Mitglieder einer veränderten 
Verwaltungsgemeinschaft verpflichtet, sich gemäß § 76 Abs. 3 und 4 unverzüglich 
eine neue Gemeinschaftsvereinbarung zu geben. 
 
Zu § 3 der Vereinbarung 
Nach Prüfung durch die Kommunalaufsicht besteht nunmehr die Möglichkeit, dass 
Gemeinschaftsausschüsse auch größer als die in Anlehnung an den § 36 GO LSA 
festgelegten Vorgaben sein können. Aus diesem Grund möchte die Stadt Coswig 
(Anhalt) am paritätisches Stimmenverhältnis, wie bisher, festhalten. Begründet wird 
dies vor allem durch das Verhältnis der Einwohner der Stadt zu allen Einwohnern der 
ländlichen Gemeinden. Aus den guten Erfahrungen der letzten Jahre heraus sehen 
die Stadträte der Stadt Coswig (Anhalt) die Parität im Ausschuss als Bestandteil für 
die weiterhin gute Zusammenarbeit. Von Seiten der Stadt Coswig (Anhalt) wird 
vorgeschlagen, dass die Entschädigungssatzung des Gemeinschaftsausschusses 
dahingehend geändert wird, dass auch die Stadträte, wie die Bürgermeister der 
Gemeinden, keine zusätzlichen Entschädigungen in Form von Pauschalen oder 
Sitzungsgeldern erhalten. Die Satzung müsste entsprechend geändert werden.  

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   

 
Anlagen: 
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